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Der Landkreis Dillingen a.d.Donau trauert um 

 

Herrn Karlheinz   B e c k 
 

Herr Beck war 28 Jahre bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand im Jahre 2010 als Heimleiter des Schülerheims 
der Staatlichen Berufsschule Lauingen (Donau), beim 
Kreisjugendamt und als Erzieher im Schülerheim 
Höchstädt a.d.Donau tätig. Pflichtbewusstsein, Zuver-
lässigkeit und Hilfsbereitschaft sicherten ihm das Ver-
trauen seiner Vorgesetzten und die Achtung seiner Kol-
leginnen und Kollegen. 
  
Der Landkreis Dillingen a.d.Donau wird Herrn Beck ein 
ehrendes Gedenken bewahren. Unser tief empfunde-
nes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.  
 
 
Dillingen a.d.Donau, den 09.06.2026   
 
 
        Markus Müller          Thomas Saumweber  
          Landrat     Personalratsvorsitzender  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entschädigungssatzung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Gemeinschaftsversammlung 

der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt 
a.d.Donau 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt a.d.Do-
nau (im Folgenden kurz „Verwaltungsgemein-
schaft“ genannt) erlässt aufgrund des Art. 10 Abs. 
2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung 
(VGemO) in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 und Art. 
30 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) und den Art. 20a und      Art. 
23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-
1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637), durch 
Beschluss der Gemeinschaftsversammlung vom 
21.05.2026 die folgende 
 

Entschädigungssatzung 
 
§ 1  

Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 

(1) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung sind ehrenamtlich tätig. 2Ihre Tätigkeit er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen 
und Entscheidungen der Gemeinschaftsver-
sammlung. 
 
(2) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung in 
Höhe von 25,00 € je Sitzung. 2Außerdem erhalten 
die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschus-
ses für jeden Prüfungstag eine Pauschale in Höhe 
von 25,00 €. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Mitglieder, die Kraft ihres Amtes der Gemein-
schaftsversammlung angehören; sie erhalten nur 
Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 30 
Abs. 2 KommZG). 
 
(3) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 
sind, haben außerdem bezüglich der notwendigen 
Teilnahme an Sitzungen Anspruch auf Ersatz des 
ihnen entstandenen, nachgewiesenen Verdienst-
ausfalles. 
 
(4) 1Selbstständig Tätige erhalten für die ihnen 
durch die Teilnahme an Sitzungen entstehende 
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Zeitversäumnis eine Verdienstausfallentschädi-
gung in Höhe einer Pauschale von 20,00 € je volle 
Stunde Sitzungsdauer. 2Dies gilt nicht für Sitzun-
gen, die nach 19.00 Uhr beginnen oder an Sams-
tagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen 
stattfinden.  3Sonstige Mitglieder, denen im beruf-
lichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil ent-
steht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme ei-
ner Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 20,00 € je volle 
Stunde. 4Die Ersatzleistungen nach diesem Ab-
satz werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(5) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung erhalten für auswärtige Tätigkeit nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Reisekostenge-
setzes Tagegelder und Reisekosten nach den für 
Beamte und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 
8 vorgesehenen Sätzen. Als Dienstreise gilt nicht 
der Weg zu den Sitzungen der Gemeinschaftsver-
sammlung, die an dem üblichen Sitzungsort statt-
finden.  

 
 

§ 2  
Entschädigung des Gemeinschaftsvorsit-

zenden und des Stellvertreters 
 

(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende erhält für den 
Vorsitz in der Gemeinschaftsversammlung und 
die Leitung der Verwaltung eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 500,00 €. 
 
(2) Der Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsit-
zenden erhält neben seiner Entschädigung nach 
§ 1 eine monatliche Aufwandsentschädigung in  
Höhe von 200,00 €. 
 
(3) 1Die Aufwandsentschädigungen nach Absatz 
1 und 2 erhöhen sich zeitgleich und in gleichem 
Maße wie die Grundgehaltssätze der Beamten 
und Beamtinnen in den Besoldungsgruppen der 
Besoldungsordnung A nach Anlage 3 zum Baye-
rischen Besoldungsgesetz. 2Werden die Grund-
gehälter der Besoldungsgruppen A mit unter-
schiedlichen Vomhundertsätzen geändert, gilt für 
die Anpassung nach Satz 1 der für die Besol-
dungsgruppe A 8 maßgebliche Vomhundertsatz. 

 
 
 
 

§ 3  
Entschädigung der Protokollführer 

 
1Den Protokollführern in den Mitgliedsgemeinden 
Blindheim, Finningen, Lutzingen und Schwennin-
gen wird für ihre Tätigkeit eine Entschädigung in 
Höhe von 70,00 € je Gemeinderats- oder Aus-
schusssitzung gewährt. 2Mit der Entschädigung 
sind sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Protokollführung abgegolten. 
 

§ 4  
Auszahlung der Entschädigung 

 
Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigun-
gen sind im Voraus zu zahlen. Bei Verhinderung 
durch Krankheit, Urlaub usw. werden Entschädi-
gungen auf die Dauer von zwei Monaten weiter-
gezahlt. Über eine längere Zahlung in besonderen 
Härtefällen entscheidet die Gemeinschaftsver-
sammlung durch Beschluss im Einzelfall. 

 
§ 5 

 Inkrafttreten 
 

(1) Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Mai 2026 
in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung 
für ehrenamtliche Tätigkeit vom 2. Juni 2020 au-
ßer Kraft. 
 
Höchstädt a.d.Donau, 21. Mai 2026 
 
 
Stephan Karg 
Gemeinschaftsvorsitzender der  
Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt a.d.Donau 
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2. Änderung 
 der Satzung zur Regelung von Fragen der 

Verfassung des Schulverbandes Grund- und 
Mittelschule Höchstädt a.d.Donau 

- Verbandssatzung – 
vom 09.03.2000 

 

§ 1 
Änderung der Verbandssatzung 

 
Die Verbandssatzung vom 09.03.2000 wird wie 
folgt geändert: 
 

§ 1 (1) (Name, Sitz und Bestand des Schulver-
bandes) erhält folgende Fassung: 
 
1Der Schulverband führt die amtliche Bezeich-
nung "Schulverband für die Gerhard-Korn-
mann-Grundschule Höchstädt a.d.Donau und 
die Gerhard-Kornmann-Mittelschule Höchstädt 
a.d.Donau“. 2Aus Vereinfachungsgründen 
kann für den allgemeinen Rechtsverkehr die 
Bezeichnung „Gerhard-Kornmann-Grund- und 
Mittelschule Höchstädt“ verwendet werden. 
 
§ 5 (2) (Rechnungsprüfung) erhält folgende 
Fassung: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 
vier Mitgliedern, die die Schulverbandsversamm-
lung aus ihrer Mitte bestellt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Diese Änderung der Verbandssatzung tritt am 
Tag nach Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Höchstädt, den 21. Mai.2026  
 
 
Stephan Karg 
Verbandsvorsitzender des 
Schulverbands „Gerhard-Kornmann-Grund- und 
Mittelschule Höchstädt“ 
 

 
 
 
 
 
 

Entschädigungssatzung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der 

Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes „Gerhard-Kornmann-Grund- 

und Mittelschule Höchstädt“ 
 
Der „Schulverband für die Gerhard-Korn-
mann-Grundschule Höchstädt a.d.Donau und 
die Gerhard-Kornmann-Mittelschule 
Höchstädt a.d.Donau“ (im Folgenden kurz 
„Schulverband“ genannt) erlässt aufgrund 
Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG in Verbindung 
mit Art. 26 Abs. 1   S. 1 und Art. 30 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und den Art. 20a und Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 
637), durch Beschluss der Verbandsver-
sammlung vom 21.05.2026 die folgende 
 

Entschädigungssatzung  
 

§ 1  
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 

(1) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung sind ehrenamtlich tätig. 2Ihre Tätigkeit er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen 
und Entscheidungen der Schulverbandsver-
sammlung. 
 
(2) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen der Schulverbandsversammlung Höhe 
von 25,00 Euro je Sitzung. 2Außerdem erhalten 
die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschus-
ses für jeden Prüfungstag eine Pauschale in Höhe 
von 25,00 Euro. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Mitglieder, die Kraft ihres Amtes der Schulver-
bandsversammlung angehören; sie erhalten nur 
Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 30 
Abs. 2 KommZG).  
 
(3) Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 
sind, haben außerdem bezüglich der notwendigen 
Teilnahme an Sitzungen Anspruch auf Ersatz des 
ihnen entstandenen, nachgewiesenen Verdienst-
ausfalles. 
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(4) 1Selbstständig Tätige erhalten für die ihnen 
durch die Teilnahme an Sitzungen entstehende 
Zeitversäumnis eine Verdienstausfallentschädi-
gung in Höhe einer Pauschale von 20,00 Euro je 
volle Stunde Sitzungsdauer. 2Dies gilt nicht für Sit-
zungen, die nach 19.00 Uhr beginnen oder an 
Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feier-
tagen stattfinden.  3Sonstige Mitglieder, denen im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachho-
len versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme 
einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhal-
ten eine Pauschalentschädigung von 20,00 Euro 
je volle Stunde. 3Die Ersatzleistungen nach die-
sem Absatz werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung erhalten für auswärtige Tätigkeit nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Reisekostenge-
setzes Tagegelder und Reisekosten nach den für 
Beamte und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 
8 vorgesehenen Sätzen. Als Dienstreise gilt nicht 
der Weg zu den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung, die an dem üblichen Sitzungsort statt-
finden.  
 

§ 2  
Entschädigung des Schulverbandsvorsit-

zenden und des Stellvertreters 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für den 
Vorsitz in der Schulverbandsversammlung und 
die Leitung der Verwaltung eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 150,00 Euro.  
 
(2) Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzen-
den erhält neben seiner Entschädigung nach § 1 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 80,00 Euro. 
 
(3) 1Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 
und 2 erhöht sich zeitgleich und in gleichem Maße 
wie die Grundgehaltssätze der Beamten und Be-
amtinnen in den Besoldungsgruppen A nach An-
lage 3 zum Bayerischen Besoldungsgesetz. 2Wer-
den die Grundgehälter der Besoldungsgruppen A 
mit unterschiedlichen Vomhundertsätzen geän-
dert, gilt für die Anpassung nach Satz 1 der für die 
Besoldungsgruppe A 8 maßgebliche Vomhun-
dertsatz. 
 
 

§ 3  
Auszahlung der Entschädigung 

 
Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigun-
gen sind im Voraus zu zahlen. Bei Verhinderung 
durch Krankheit, Urlaub usw. werden Entschädi-
gungen auf die Dauer von zwei Monaten weiter-
gezahlt. Über eine längere Zahlung in besonderen 
Härtefällen entscheidet die Verbandsversamm-
lung durch Beschluss im Einzelfall. 

 
§ 4  

Inkrafttreten 
 

(1) Die Satzung tritt zum 1. Mai 2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschä-
digung für ehrenamtliche Tätigkeit im Schulver-
band „Grund- und Mittelschule Höchstädt“ vom 
18. Juni 2020 außer Kraft. 
 
 
Höchstädt a.d.Donau, den 21. Mai 2026 
 
 
Stephan Karg 
Schulverbandsvorsitzender des 
Schulverbands „Gerhard-Kornmann-Grund- und 
Mittelschule Höchstädt“ 
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Entschädigungssatzung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der 

Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes  

„Grundschule Schwenningen“ 
 
Der Schulverband „Grundschule Schwenningen“ 
(im Folgenden kurz „Schulverband“ genannt) er-
lässt aufgrund Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG in 
Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 S. 1 und Art. 30 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und den Art. 20a und Art. 23 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zu-
letzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2025 (GVBl. S. 637), durch Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 26.05.2026 die 
folgende 
 

Entschädigungssatzung 
 

§ 1 
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 
(1) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung sind ehrenamtlich tätig. 2Ihre Tätigkeit er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen 
und Entscheidungen der Schulverbandsver-
sammlung. 
 
(2) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen der Schulverbandsversammlung Höhe 
von 30,00 Euro je Sitzung. 2Außerdem erhalten 
die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschus-
ses für jeden Prüfungstag eine Pauschale in Höhe 
von 30,00 Euro. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Mitglieder, die Kraft ihres Amtes der Schulver-
bandsversammlung angehören; sie erhalten nur 
Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 30 
Abs. 2 KommZG). 
 
(3) Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 
sind, haben außerdem bezüglich der notwendigen 
Teilnahme an Sitzungen Anspruch auf Ersatz des 
ihnen entstandenen, nachgewiesenen Verdienst-
ausfalles. 
 
(4) 1Selbstständig Tätige erhalten für die ihnen 
durch die Teilnahme an Sitzungen entstehende 

Zeitversäumnis eine Verdienstausfallentschädi-
gung in Höhe einer Pauschale von 20,00 Euro je 
volle Stunde Sitzungsdauer. 2Dies gilt nicht für Sit-
zungen, die nach 19.00 Uhr beginnen oder an 
Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feier-
tagen stattfinden. 3Sonstige Mitglieder, denen im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachho-
len versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme 
einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhal-
ten eine Pauschalentschädigung von 20,00 Euro 
je volle Stunde. 3Die Ersatzleistungen nach die-
sem Absatz werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(5) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-
lung erhalten für auswärtige Tätigkeit nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Reisekostenge-
setzes Tagegelder und Reisekosten nach den für 
Beamte und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 
8 vorgesehenen Sätzen. 2Als Dienstreise gilt nicht 
der Weg zu den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung, die an dem üblichen Sitzungsort statt-
finden. 
 

§ 2 
Entschädigung des Schulverbandsvorsitzen-

den und des Stellvertreters 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für den 
Vorsitz in der Schulverbandsversammlung und für 
die Leitung der Verwaltung eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 100,00 Euro. 
 
(2) Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzen-
den erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung 
von 200,00 Euro. 
 
(3) 1Die Aufwandsentschädigungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 erhöhen sich zeitgleich und in glei-
chem Maße wie die Grundgehaltssätze der Beam-
ten und Beamtinnen in den Besoldungsgruppen A 
nach Anlage 3 zum Bayerischen Besoldungsge-
setz. 2Werden die Grundgehälter der Besoldungs-
gruppen A mit unterschiedlichen Vomhundertsät-
zen geändert, gilt für die Anpassung nach Satz 1 
der für die Besoldungsgruppe A 8 maßgebliche 
Vomhundertsatz. 
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§ 3 
Auszahlung der Entschädigung 

 
(1) 1Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädi-
gungen sind im Voraus zu zahlen. 2Bei Verhinde-
rung durch Krankheit, Urlaub usw. werden Ent-
schädigungen auf die Dauer von zwei Monaten 
weitergezahlt. 3Über eine längere Zahlung in be-
sonderen Härtefällen entscheidet die Verbands-
versammlung durch Beschluss im Einzelfall. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Mai 2026 
in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschä-
digung für ehrenamtliche Tätigkeit im Schulver-
band „Grundschule Schwenningen“ vom 15. Juni 
2020 außer Kraft. 
 
Schwenningen, den 26. Mai 2026 
 
 
Georg Merz 
Verbandsvorsitzender des 
Schulverbands „Grundschule Schwenningen“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayerisches Landesamt für  
Statistik und Datenverarbeitung 
Bevölkerungsstand der Gemeinden 
des Landkreises Dillingen a.d.Donau 
am 31.12.2025 auf Basis Zensus 2022 
 

Gemeinde 
Stand zum 
30.06.2025 

Stand zum 
31.12.2025 

Differenz 

Aislingen, M 1.343 1.356 13 

Bachhagel 2.304 2.282 -22 

Bächingen  1.332 1.302 -30 

Binswangen 1.352 1.331 -21 

Bissingen, M 3.652 3.647 -5 

Blindheim 1.795 1.795 0 

Buttenwiesen 6.060 6.124 64 

Dillingen, GKSt 19.754 19.643 -111 

Finningen 1.875 1.874 -1 

Glött 1.089 1.085 -4 

Gundelfingen, St 7.855 7.836 -19 

Haunsheim 1.608 1.583 -25 

Höchstädt, St 6.873 6.910 37 

Holzheim 3.751 3.752 1 

Laugna 1.552 1.556 4 

Lauingen, St 11.522 11.604 82 

Lutzingen 963 972 9 

Medlingen 994 994 0 

Mödingen 1.383 1.416 33 

Schwenningen 1.406 1.396 -10 

Syrgenstein 3.874 3.862 -12 

Villenbach 1.284 1.270 -14 

Wertingen, St 9.507 9.534 27 

Wittislingen, M 2.529 2.543 14 

Ziertheim 1.122 1.133 11 

Zöschingen 758 762 4 

Zusamaltheim 1.288 1.308 20 

  98.825 98.870 45 
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Satzung über die Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit in der Verwaltungsgemein-

schaft Gundelfingen a.d.Donau 
(Entschädigungssatzung) 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen 
a.d.Donau erlässt auf Grund des Art.10 Abs. 2 
der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) 
in Verbindung mit Art 26 und Art. 30 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und den Art. 20 a und 23 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
folgende 
 

Satzung: 
 
§ 1 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 
(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratun-
gen und Entscheidungen der Gemeinschaftsver-
sammlung, des vorberatenden Bürgermeister-
ausschusses und des Rechnungsprüfungsaus-
schusses. 
 
(2) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme 
an Sitzungen der Gemeinschaftsversammlung 
oder eines Ausschusses in Höhe von 45,-- € je 
Sitzung. 2Satz 1 gilt nicht für Mitglieder, die Kraft 
ihres Amtes der Gemeinschaftsversammlung an-
gehören; sie erhalten nur Ersatz ihrer nachge-
wiesenen Auslagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG). 
 
(3) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewie-
senen Verdienstausfalles. 
 
(4) 1Selbständig Tätige und sonstige Mitglieder, 
denen im beruflichen oder häuslichen Bereich 
ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch 
das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen wer-
den kann, erhalten eine Pauschalentschädigung 
von 20,-- € je volle Stunde. 2Dies gilt nicht für Sit-
zungen, die nach 18.00 Uhr beginnen oder an 
Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feier-
tagen stattfinden. 
Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Be-
treuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen 

Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung leben-
den 
a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, 
b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewie-
sen sind, oder  
c) Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 
BayVwVfG mit festgestelltem Pflegegrad nach § 
15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) werden bis zu einem Höchstbetrag von 
20,-- € für jede volle Stunden der Sitzungsdauer 
ersetzt; für Personen, denen eine Entschädigung 
nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die er-
stattungsfähigen Betreuungskosten diese Ent-
schädigung übersteigen. Die Ersatzleistungen 
nach diesem Absatz werden nur auf Antrag ge-
währt; sie werden nicht gewährt, soweit Sitzungen 
in der Zeit nach 18.00 Uhr oder an Samstagen, 
Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfin-
den. 
 
(5) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversamm-
lung haben ferner Anspruch auf Ersatz ihrer Aus-
lagen; sie erhalten insbesondere für auswärtige 
Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder wie sie im 
Bayerischen Reisekostengesetz für Beamte ab 
Besoldungsgruppe A 8 vorgesehen sind. 
 
§ 2 Entschädigung des Gemeinschaftsvorsit-
zenden und der Stellvertreter 
 
(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende erhält für 
seine Tätigkeit als Vorsitzender und Leiter der 
Verwaltung eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 526,20 €. 
 
(2) Die Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsit-
zenden erhalten neben ihrer Entschädigung nach 
§ 1 jeweils ab dem 3. Vertretungstag für jeden 
Tag der Vertretung eine Aufwandsentschädigung 
von 25,-- €, höchstens jedoch den Betrag nach 
Absatz 1 je Kalendermonat.  
 
(3) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 
erhöht sich zeitgleich und in gleichem Maße wie 
die Grundgehälter der Beamten analog Art. 54 
Abs. 2 KWBG. 
 
§ 3 Entschädigung der Standesbeamten 
 
Soweit erste Bürgermeister der Mitgliedsgemein-
den zu ehrenamtlichen Standesbeamten bestellt 
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sind (sog. "Eheschließungs-Standesbeamte"), er-
halten sie für jede Eheschließung, die sie vor-
nehmen, eine Entschädigung in Höhe von jeweils 
25,-- €, für Eheschließungen, die sie außerhalb 
der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes 
vornehmen, eine Entschädigung in Höhe von je-
weils 50,- €. 
 
§ 4 Auszahlung der Entschädigungen 
 
1Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädi-
gungen werden monatlich im Voraus gezahlt. 
2Bei Verhinderung durch Krankheit, Urlaub usw. 
werden Entschädigungen auf die Dauer von zwei 
Monaten weitergezahlt. 3Über eine längere Zah-
lung in besonderen Härtefällen entscheidet die 
Gemeinschaftsversammlung durch Beschluss im 
Einzelfall. 4Die nach Vertretungstagen bemesse-
nen Entschädigungen werden monatlich nach-
träglich gezahlt. 5Die Entschädigung der Stan-
desbeamten (§ 3) wird jährlich im Nachhinein ge-
zahlt. 
 
§ 5 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Mai 
2026 rückwirkend in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ent-
schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen a.d.Do-
nau vom 08.06.2020 außer Kraft. 
 
 
Gundelfingen a.d.Donau, 11.06.2026 
Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen a.d.Do-
nau 
 
 
Nägele 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Glöttgruppe - Verbandssatzung 

 
Der Markt Aislingen, die Gemeinde Glött, die Ge-
meinde Holzheim, die Stadt Burgau, die Ge-
meinde Dürrlauingen, die Gemeinde Halden-
wang und die Gemeinde Winterbach schließen 
sich gem. Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 
1994 (GVBl. S. 555, 1995, S. 98, BayRS 2020-6-
1-I), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geändert worden 
ist zusammen und vereinbaren folgende 
 

 
 

Verbandssatzung 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Rechtsstellung 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweck-
verband zur Wasserversorgung der Glöttgruppe“. 
Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Weisin-
gen (Gemeinde Holzheim), Landkreis Dillingen 
a.d.Donau. 
 
 

§ 2 Verbandsmitglieder 
 
(1) Verbandsmitglieder sind 
aus dem Landkreis Dillingen a.d.Donau 
der Markt Aislingen  
die Gemeinde Glött, 
die Gemeinde Holzheim (für die Gemeindeteile 
Weisingen und Altenbaindt), 
 
sowie aus dem Landkreis Günzburg 
die Stadt Burgau (für die Stadtteile Unterknörin-
gen, Großanhausen und Kleinanhausen), 
die Gemeinde Dürrlauingen, 
die Gemeinde Haldenwang (für den Gemeinde-
teil Konzenberg), 
die Gemeinde Winterbach. 
 
(2) Andere Gemeinden können dem Zweckver-
band beitreten. Der Beitritt bedarf einer Ände-
rung der Verbandssatzung und der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. 
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(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss 
eines Rechnungsjahres aus dem Zweckverband 
austreten, wenn die Verbandsversammlung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss 
mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt wer-
den; er bedarf einer Änderung der Verbandssat-
zung und der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde. Das Recht, aus wichtigem Grund zu kün-
digen (Art. 46 Abs. 2  KommZG), bleibt unbe-
rührt. 
 
 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 
 
Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckver-
bandes umfasst das Gebiet seiner Mitglieder mit 
folgenden Einschränkungen: 
 
der Markt Aislingen mit allen Gemeindeteilen 
 
die Gemeinde Glött mit allen Gemeindeteilen 
 
die Gemeinde Holzheim nur die Gemeindeteile 
Weisingen und Altenbaindt 
 
die Stadt Burgau nur die Stadtteile Unterknörin-
gen, Großanhausen und Kleinanhausen 
die Gemeinde Dürrlauingen,mit allen Gemeinde-
teilen 
 
die Gemeinde Haldenwang nur der Gemeindeteil 
Konzenberg 
 
die Gemeinde Winterbach mit allen Gemeindetei-
len 
 
 

§ 4 Aufgaben des Zweckverbandes und der 
Verbandsmitglieder. 

 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine ge-
meinsame Wasserversorgungsanlage einschließ-
lich der Ortsnetze zu errichten, zu betreiben, zu 
unterhalten, die Anlage im Bedarfsfall zu erwei-
tern und bereits vorhandene Ortsnetze zu über-
nehmen; er versorgt die Endverbraucher mit 
Trinkwasser, das den einschlägigen DIN-
Vorschriften entsprechen muss. 
 

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne 
Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des 
Steuerrechts. 
 
(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmit-
glieder, die dem Zweckverband übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen, und die notwendigen Be-
fugnisse gehen auf den Zweckverband über. 
 
(4) Der Zweckverband hat das Recht, anstelle 
der Verbandsmitglieder Satzungen und Verord-
nungen für das übertragene Aufgabengebiet zu 
erlassen. 
 
(5) Die Verbandsmitglieder stellen ihre Straßen, 
gemeindlichen Grundstücke und öffentlichen An-
lagen dem Zweckverband im Einvernehmen mit 
dem jeweiligen Verbandsmitglied für die Errich-
tung von Fernleitungen, Versorgungsleitungen 
und Anschlussleitungen kostenlos zur Verfü-
gung. 
 
(6) Der Zweckverband sichert und überwacht die 
Versorgungsanlagen im Verbandsgebiet und liest 
im jährlichen Abstand die Wasserzähler ab. 
Die Verbandsmitglieder halten die für den Feuer-
schutz eingebauten Anlagenteile auf ihre Kosten 
gebrauchsfähig. 
 
 

II. Verfassung und Verwaltung 
 

§ 5 Verbandsorgane 
 
Die Organe des Zweckverbandes sind 
 
1. die Verbandsversammlung 
2. der Verbandsausschuss 
3. der Verbandsvorsitzende. 
 
 

A. Die Verbandsversammlung 
 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsver-
sammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem 
Verbandsvorsitzenden und den übrigen Ver-
bandsräten. 
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(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet seinen 
ersten Bürgermeister als Verbandsrat kraft Am-
tes und einen weiteren Verbandsrat in die Ver-
bandsversammlung. Für jedes volle Tausend sei-
ner Einwohner -beschränkt auf die Einwohner-
zahl von Stadt- und Gemeindeteilen, die durch 
den Zweckverband versorgt werden entsendet 
das Verbandsmitglied einen weiteren Verbands-
rat. Dadurch ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
 

• Markt Aislingen   3 Sitze 

• Stadt Burgau   3 Sitze 

• Gemeinde Dürrlauingen 3 Sitze 

• Gemeinde Glött  3 Sitze 

• Gemeinde Haldenwang 2 Sitze 

• Gemeinde Holzheim  3 Sitze 

• Gemeinde Winterbach  2 Sitze 
 
(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Ver-
bandsversammlung durch ihre ersten Bürger-
meister und die von ihren Gemeinderäten be-
stellten weiteren Verbandsräte vertreten. An die 
Stelle eines verhinderten ersten Bürgermeisters 
tritt sein Stellvertreter. Mit Zustimmung ihres ers-
ten Bürgermeisters und dessen Stellvertreters 
kann eine Gemeinde an deren Stelle auch an-
dere Personen als ihre Vertreter bestellen. 
 
(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter, 
der ihn im Falle seiner Verhinderung vertritt; Ver-
bandsräte können nicht Stellvertreter sein. Die 
Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den 
Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzen-
den, ist ein solcher noch nicht gewählt, der Auf-
sichtsbehörde schriftlich zu benennen. Dienst-
kräfte des Zweckverbandes können nicht als Ver-
treter eines Verbandsmitglieds der Verbandsver-
sammlung angehören. 
 
(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der 
Verbandsversammlung angehören, endet das 
Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommu-
nalen Wahlamtes; entsprechendes gilt für ihre 
Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und de-
ren Stellvertreter werden durch Beschluss der 
Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder be-
stellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der 
Vertretungsorgane, wenn Mitglieder derselben 
bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die 
Bestellung nach Satz 2 kann vor Ablauf der 
Amtsdauer durch Beschluss der Vertretungsor-
gane aus wichtigem Grund widerrufen werden; 
sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der 

dem Vertretungsorgan eines Verbandsmitglieds 
angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der 
Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Ver-
bandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter 
aus. 
 
 
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung wird durch den 
Verbandsvorsitzenden schriftlich einberufen. 
 
(2) Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und 
die Beratungsgegenstände angeben. Die La-
dungsfrist beträgt sieben Tage. In dringenden 
Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist 
auf zwei Tage abkürzen. 
 
(3) Die Verbandsversammlung ist jährlich min-
destens einmal einzuberufen. Sie muss außer-
dem einberufen werden, wenn es ein Drittel der 
Verbandsräte oder die Aufsichtsbehörden unter 
Angabe der Beratungsgegenstände beantragen. 
 
(4). Die Rechts- und Fachaufsichtsbehörden sind 
von der Sitzung vorher zu unterrichten. Absatz 2 
gilt entsprechend. 
 
 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Bera-
tungsgegenstände der Verbandsversammlung 
vor und führt in ihr den Vorsitz. 
 
(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörden haben 
das Recht, an den Sitzungen beratend teilzuneh-
men. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. 
Die Verbandsversammlung kann auch andere 
Personen hören. 
 
 
§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbands-

versammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsge-
mäß geladen sind und die Mehrheit der Ver-
bandsräte anwesend und stimmberechtigt ist. 
Über andere als in der Einladung angegebene 
Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss 
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gefasst werden, wenn alle Verbandsräte erschie-
nen und mit einer Beschlussfassung einverstan-
den sind. 
 
(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Be-
schlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 
Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte be-
ruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand 
einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienen beschlussfähig; auf diese Folge 
ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuwei-
sen. 
 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zu-
sammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 
etwas anderes vorschreiben, werden die Be-
schlüsse der Verbandsversammlung mit einfa-
cher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es 
wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat 
eine Stimme. Die Stimmen mehrerer Vertreter ei-
nes Verbandsmitglieds können nur einheitlich ab-
gegeben werden. Gehen die Meinungen der Ver-
treter eines Verbandsmitglieds auseinander, so 
entscheidet ein unter ihnen gefasster Mehrheits-
beschluss; kommt ein solcher nicht zustande, so 
gibt die Stimme des Verbandsrates kraft Amtes 
oder des an seiner Stelle bestellten Verbandsra-
tes (§ 6 Abs. 3 Satz 3)  den Ausschlag.  Solange 
ein Verbandsmitglied keinen weiteren Vertreter 
bestellt hat, übt der Verbandsrat kraft Amtes, im 
Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter das 
Stimmrecht aller Vertreter aus. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Ver-
bandsrat darf sich der Stimme enthalten; enthält 
sich ein Verbandsrat entgegen dieser Verpflich-
tung der Stimme, so gehört er nicht zu den Ab-
stimmenden. 
 
(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend; die Vorschriften über die persönliche 
Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird ge-
heim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht er-
reicht, so findet Stichwahl unter den beiden Be-
werbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entschei-
det das Los. Haben im ersten Wahlgang drei 
oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von 
Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, wel-
che Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein 
Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber 

die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, 
so entscheidet das Los, wer von diesen in die 
Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten 
Stimmenzahl kommt. 
 
(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind un-
ter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Na-
men der anwesenden Verbandsräte, der behan-
delten Gegenstände und der Abstimmungser-
gebnisse (Stimmenverhältnis) in ein Beschluss-
buch einzutragen und von dem Verbandsvorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 
Als Schriftführer kann eine Dienstkraft des 
Zweckverbandes oder eines Verbandsmitglieds, 
soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Ver-
bandsräte, die einem Beschluss nicht zuge-
stimmt haben, können bis zum Schluss der Sit-
zung verlangen, dass das in der Niederschrift 
vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift sind 
unverzüglich den Verbandsmitgliedern und der 
Aufsichtsbehörde zu übermitteln. 
 
 
 
 

§ 10  Zuständigkeit der  
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist zuständig für: 
1. die Entscheidung über die Errichtung und die 

wesentliche Erweiterung der den Verbands-
aufgaben dienenden Einrichtungen, 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Än-
derung oder die Aufhebung von Satzungen 
und Verordnungen, 

3. die Beschlussfassung über die jährliche Haus-
haltssatzung, 

4. die Beschlussfassung über den Stellenplan für 
die Dienstkräfte 

5. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 
6. die Feststellung der Jahresrechnung oder des 

Jahresabschlusses und die Entlastung, 
7. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und sei-

ner Stellvertreter, die Bestellung der Mitglieder 
des Verbandsausschusses und die Festset-
zung von Entschädigungen, 

8. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer 
Ausschüsse, 

9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung 
der Geschäftsordnung für die Verbandsver-
sammlung, 

9. der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung 
der Betriebssatzung für einen Eigenbetrieb 
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oder der Unternehmenssatzung für ein Kom-
munalunternehmen des Zweckverbands, 

10. die Beschlussfassung über die Änderung der 
Verbandssatzung, die Auflösung des Zweck-
verbands und die Bestellung von Abwicklern. 

 
(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner 
über die anderen ihr nach dem Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen Auf-
gaben, soweit nicht der Verbandsausschuss 
nach § 13 zuständig ist; insbesondere ist sie zu-
ständig für die Beschlussfassung über 
 
1. den Erwerb, die Belastung und die Veräuße-
rung von Grundstücken; 
2. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, 

die für den Zweckverband Verpflichtungen in 
Höhe von mehr als 30.000 EUR mit sich brin-
gen.  

3. den Gesamtplan der im Rechnungsjahr oder in 
mehreren Rechnungsjahren durchzuführen-
den Unterhaltungsarbeiten. 

 
(3) Die Verbandsversammlung kann die Zustän-
digkeit nach Abs. 2 allgemein oder für den Ein-
zelfall auf den Verbandsausschuss übertragen. 
Sie kann die Übertragung jederzeit für die Zu-
kunft widerrufen. 
 
 
 
 

B. Der Verbandsausschuss 
 

§ 11 Zusammensetzung des Verbandsaus-
schusses 

 
(1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem 
Verbandsvorsitzenden und den ersten Bürger-
meistern der Verbandsgemeinden. 
 
(2) Die Verbandsversammlung bestellt aus ihrer 
Mitte für jedes Ausschussmitglied einen Stellver-
treter. Die Bestellung gilt für die Dauer der Zuge-
hörigkeit zur Verbandsversammlung. Die Bestell-
ten können nur aus wichtigem Grund von der 
Verbandsversammlung abberufen werden. 
 
 
 
 
 

§ 12 Sitzungen und Beschlüsse des Ver-
bandsausschusses 

 
Für die Sitzungen und Beschlüsse des Ver-
bandsausschusses gelten die §§ 8 und 9 ent-
sprechend. Die Sitzungen des Verbandsaus-
schusses sind nicht öffentlich. 
 
 
§ 13 Zuständigkeit des Verbandsausschusses 
 
(1) Der Verbandsausschuss ist zuständig 
 
1. die Angestellten des Zweckverbandes im Rah-

men des Stellenplanes einzustellen, höher zu 
gruppieren und zu kündigen; 

2. den Entwurf der Haushaltssatzung zu erstel-
len; 
3. Maßnahmen gegen Verbandsmitglieder zur 

zwangsweisen Durchsetzung ihrer finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem Zweckver-
band einzuleiten; 

4. die notwendigen Unterhaltungsarbeiten zu er-
mitteln und die von dem Verbandsvorsitzen-
den und den Dienstkräften des Zweckverban-
des zur Erfüllung seiner Aufgabe ausgeübten 
Tätigkeiten laufend zu überwachen; 

5. Entscheidungen über Anträge auf Befreiung 
vom Anschluss- und Benutzungszwang zu tref-
fen. 
 
(2) Der Verbandsausschuss ist ferner zuständig 
für alle Angelegenheiten, die ihm durch Einzelbe-
schluss der Verbandsversammlung übertragen 
werden. 
 
 
 
 

C. Der Verbandsvorsitzende 
 

§ 14 Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellver-
treter werden von der Verbandsversammlung 
aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende 
soll der gesetzliche Vertreter eines Verbandsmit-
glieds sein. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellver-
treter werden auf die Dauer von sechs Jahren, 
sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes 
eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer dieses 
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Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der 
Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt 
des neugewählten Verbandsvorsitzenden weiter 
aus.  
 
 
§ 15 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweck-
verband nach außen. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Be-
schlüsse der Verbandsversammlung und erledigt 
in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, 
die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes 
dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt 
die ihm im Gesetz über die kommunale Zusam-
menarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 
 
(3) Durch besonderen Beschluss der Verbands-
versammlung können dem Verbandsvorsitzen-
den unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Ange-
legenheiten zur selbständigen Erledigung über-
tragen werden. 
 
(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne sei-
ner Befugnisse seinen Stellvertretern und lau-
fende Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften 
des Zweckverbands oder mit Zustimmung eines 
Verbandsmitglieds dessen Dienstkräften übertra-
gen. 
 
(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform.  
 
 

§ 16 Geschäftsleitung 
 
Die Verbandsversammlung kann einen Ge-
schäftsleiter bestellen. Sie kann ihm durch Be-
schluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzen-
den nach § 15 Abs. 2 übertragen. Durch geson-
derten Beschluss kann sie ihm ferner unbescha-
det des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur 
selbständigen Erledigung übertragen, wenn dies 
für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte 
erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 

§ 17 Anzuwendende Vorschriften 
 
Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des 
Zweckverbandes gelten die Vorschriften für Ge-
meinden entsprechend, soweit sich nicht aus 
dem Gesetz über die kommunale Zusammenar-
beit etwas anderes ergibt. 
 
 

§ 18 Haushaltssatzung 
 
(1) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den 
Verbandsmitgliedern spätestens vier Wochen vor 
der Beschlussfassung in der Verbandsversamm-
lung zu übermitteln. 
 
(3) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen 
Monat vor Beginn des Rechnungsjahres zu be-
schließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbe-
hörde vorzulegen. 
 
(4) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsauf-
sichtliche Genehmigungen erforderlich sind, 
nach Erteilung der Genehmigung, sonst vier Wo-
chen nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde 
nach § 23 Abs. 1 bekanntgemacht. 
 
 

§ 19 Deckung des Finanzbedarfes 

 
(1) Der Zweckverband erhebt von den Was-
serabnehmern Gebühren und Beiträge nach den 
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. 
 
(2) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige 
Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die 
Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der 
Wasserversorgungsanlage kann auf die Ver-
bandsmitglieder umgelegt werden (Investition-
sumlage). 
 
(3) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige 
Einnahmen nicht gedeckte laufende Finanzbe-
darf kann auf die Verbandsmitglieder umgelegt 
werden (Betriebskostenumlage). 
 
(4) Umlegungsschlüssel für die Investitions- und 
Betriebskostenumlage ist die in dem Gebiet des 
Verbandsmitgliedes im Vorjahr abgenommene 
jährliche Wassermenge. 
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§ 20 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 
 
(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskos-
tenumlage werden in der Haushaltssatzung für 
jedes Rechnungsjahr neu festgesetzt. Die festge-
setzten Umlagen werden in Umlagebescheiden 
mitgeteilt. Die darin festgesetzten Beträge sind 
vierteljährlich fällig. Sie sind auch im folgenden 
Kalenderjahr bis zur Errechnung des neuen Um-
lagesolls als Abschläge in der Höhe des Vorjah-
resbetrages zu leisten. 
 
(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage 
ist anzugeben: 
a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und 

sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanz-
bedarfs für die Errichtung, Erweiterung und 
Erneuerung der Wasserversorgungsanlage 
(Umlagesoll); 

b) die festgestellten Verbrauchsmengen (Bemes-
sungsgrundlage); 
c) der Investitionsumlagesatz je Kubikmeter ver-
brauchter Wassermenge (Umlagesatz); 

d) die Höhe des Investitionsumlagebetrages für 
jedes Verbandsmitglied. 
 
(3)  Bei der Festsetzung der Betriebskostenum-
lage ist anzugeben: 
a)  die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und 

sonstige Einnahmen nicht gedeckten laufen-
den Finanzbedarfs (Umlagesoll); 

b) die im Vorjahr insgesamt abgenommene Was-
sermenge (Bemessungsgrundlage); 
c) der Betriebskostenumlagebetrag je Kubikme-
ter verbrauchten Wassermenge (Umlagesatz); 
d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages 
für jedes Verbandsmitglied. 
 
 

§ 21 Kassenverwaltung  
 

Die Aufgaben der Verbandsverwaltung ein-
schließlich der Kassenverwaltung können durch 
schriftliche Vereinbarung nach den Bestimmun-
gen des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit auf die Verwaltung eines Verbands-
mitglieds übertragen werden. 
 
 
 
 

§ 22 Sonderleistungen der Verbandsmitglie-
der 

 
(1) Gewährt der Zweckverband nach den Vor-
schriften ihrer Wasserabgabesatzung, Beitrags- 
und Gebührensatzung in Einzelfällen Erlass oder 
Ermäßigung der Herstellungsbeiträge oder Haus-
anschlusskosten, so kann das betreffende Ver-
bandsmitglied den Beitrags- und Gebührenaus-
fall tragen. Es ist zu hören, bevor der Bescheid 
über den Erlass oder die Ermäßigung zugeht. 

 
(2) Erschließt der Zweckverband im Einverneh-
men mit einem Verbandsmitglied ein Neubauge-
biet mit Wasserleitungen, ohne dass die Kosten 
der Erschließungsmaßnahme durch den gleich-
zeitigen Eingang von Herstellungsbeiträgen aus 
diesem Neubaugebiet gedeckt werden, so kann 
der Zweckverband von dem Mitglied die Kosten 
der Vorfinanzierung verlangen. 

 
§ 23 Jahresrechnung, Prüfung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrech-
nung der Verbandsversammlung innerhalb von 
sechs Monaten nach Abschluss des Rechnungs-
jahres vor. 
 
(2) Die Jahresrechnung soll von der Verbands-
versammlung oder von einem Prüfungsaus-
schuss binnen drei Monaten örtlich geprüft wer-
den. Der Prüfungsausschuss ist aus der Mitte der 
Verbandsversammlung zu bilden. 
Er besteht aus vier Verbandsräten. 
 
(3) Nach der örtlichen Prüfung wird die Jahres-
rechnung von der Verbandsversammlung festge-
stellt. 
 
(4) Der Verbandsvorsitzende veranlasst die Wei-
tergabe des Jahresabschlusses an den Bilanz-
prüfer. 
 
(5) Aufgrund des Ergebnisses der örtlichen 
Rechnungsprüfung beschließt die Verbandsver-
sammlung in öffentlicher Sitzung über die Entlas-
tung. 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
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§ 24 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Die Satzungen und Verordnungen des 
Zweckverbandes werden im Amtsblatt des Land-
kreises Dillingen a.d. Donau bekanntgemacht. 
Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Be-
kanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen 
Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Sat-
zungen und Verordnungen können in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes eingesehen 
werden. 
 
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des 
Zweckverbandes sind in ortsüblicher Weise vor-
zunehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber 
hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landkreises Dillingen a.d.Donau anordnen. 
 
 

§ 25 Besondere Zuständigkeiten der Auf-
sichtsbehörde 

 
(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsver-
sammlung einberufen, wenn der Verbandsvorsit-
zende und seine Stellvertreter verhindert sind 
und die Tagung der Verbandsversammlung un-
aufschiebbar ist. 
 
(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckver-
band und den Verbandsmitgliedern, wenn sie 
sich gleichgeordnet gegenüberstehen, und bei 
Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbandes 
untereinander aus dem Verbandsverhältnis ist 
die Aufsichtsbehörde zur Schichtung anzurufen. 
 
 

§ 26 Auflösung 
 
(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung 
und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die 
Auflösung ist wie die Verbandssatzung bekannt-
zumachen. 
 
(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die 
beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem 
Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagever-
mögens des Zweckverbandes zum geschätzten 
Zeitwert zu übernehmen. Im Übrigen ist das Ver-
mögen zu veräußern und der Erlös nach Befrie-
digung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder 

unter Anrechnung der übernommenen Gegen-
stände nach dem Verhältnis der von ihnen insge-
samt entrichteten Investitionsumlagebeträge zu 
verteilen. Soweit das Vermögen die entrichteten 
Investitionsumlagebeträge übersteigt, darf es nur 
für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. 
 
(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem 
Zweckverband aus, ohne dass dadurch der 
Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem 
Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung er-
halten würde, wenn der Zweckverband zum Zeit-
punkt seines Ausscheidens aufgelöst werden 
würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet 
gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens 
unter Anrechnung auf seinen Abfindungsan-
spruch zum geschätzten Zeitwert zu überneh-
men. Der Abfindungsanspruch wird zwei Jahre 
nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der 
Auflösung des Zweckverbandes fällig.  Die Betei-
ligten können für die Berechnung und Fälligkeit 
des Abfindungsanspruchs eine abweichende Re-
gelung vereinbaren. 
 
 

§ 27 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten alle vorigen Satzungen au-
ßer Kraft. 
 
 
Holzheim, den 18.06.2026 
 
 
 
Peter  
Verbandsvorsitzender 
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Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Glöttgruppe  

 Entschädigungssatzung 
 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Glöttgruppe erlässt auf Grund Art.30 Abs.2 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995, S. 98, 
BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch § 4 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 
637) geändert worden ist, sowie Art.20a und 
Art.23 der Gemeindeordnung für Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-
I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geändert worden 
ist und § 10 der Verbandssatzung gemäß Be-
schluss der Verbandsversammlung vom 11. April 
2024 die folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
Entschädigungsberechtigte 

 
Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mit-
glieder der Verbandsversammlung werden für 
die Teilnahme an Sitzungen und für die sonstige 
mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maß-
gabe dieser Satzung entschädigt. Entsprechen-
des gilt für Stellvertreter, sofern ein Vertretungs-
fall vorliegt. 
 
 

§ 2 
Auslagenersatz 

 
Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte 
erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ver-
bandsversammlung und ihrer Ausschüsse Ersatz 
ihrer Auslagen, insbesondere Reisekostenvergü-
tung nach den Bestimmungen des Bayerischen 
Reisekostengesetzes. Dasselbe gilt für Ver-
bandsräte, die Beamte oder Angestellte des 
durch sie vertretenen Verbandsmitgliedes sind. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Entschädigung der Verbandsräte 

 
1. Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 
Abs.2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der Ver-
bandsversammlung angehören, erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversamm-
lung und ihrer Ausschüsse eine Sitzungsgeld-
pauschale. Die Sitzungsgeldpauschale wird auf 
50,00 Euro festgesetzt.  
 
2. Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehalts-
empfänger sind, erhalten sie außerdem den ent-
standenen Verdienstausfall für die Dauer der Sit-
zung einschließlich einer angemessenen An- und 
Abreisezeit ersetzt. Der Betrag des entgangenen 
Lohns oder Gehalts ist durch Bescheinigung des 
Arbeitgebers nachzuweisen. 
 
3. Soweit es sich um selbständig Tätige handelt; 
je Stunde Sitzungsdauer für entstandenen Ein-
kommensausfall einen Pauschalsatz, der jährlich 
neu nach dem vom Statistischen Bundesamt in 
Wiesbaden für das Vorjahr ermittelten Durch-
schnittsverdienst eines Industrie-Facharbeiters 
zu bemessen ist. Soweit Verbandsversammlun-
gen in der Zeit nach 17.00 Uhr oder an Samsta-
gen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen 
stattfinden, wird keine Verdienstausfallentschädi-
gung gewährt; 
 
4. Verbandsräte, die keinen Anspruch auf Ent-
schädigung nach den Absätzen 2 oder 3 haben, 
denen aber im beruflichen und häuslichen Be-
reich durch die Teilnahme an den Sitzungen ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeitszeit oder das Her-
anziehen einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten eine Pauschalentschädigung wie 
selbstständig Tätige. Soweit die Mitglieder der 
Verbandsversammlung berufsmäßig oder ehren-
amtliche 1. Bürgermeister sind, erhalten sie le-
diglich den Ersatz ihrer nachgewiesenen Ausla-
gen (Art. 30 Abs. 2 KommZG).  
 
 

§ 4 
Entschädigung des/der  
Verbandsvorsitzenden 

 
1. Der/Die Verbandsvorsitzende erhält für seine 
Tätigkeit eine monatliche Pauschalentschädi-
gung in Höhe von 518,41 Euro.  
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2. Der/Die Stellvertreter/in des/der Verbandsvor-
sitzenden erhält je Tag einer tatsächlichen Ver-
tretung eine Entschädigung in Höhe von 1/30 der 
Entschädigung des/der Verbandsvorsitzenden.  
 
3. Wenn die Grundgehälter der Beamten in den 
Besoldungsgruppen A und B (Anlage zum Bun-
desbesoldungsgesetz) einheitlich geändert wer-
den, ist auch die Entschädigung des Vorsitzen-
den/Stellvertreters mit dem gleichen Vomhun-
dertsatz anzuheben. 
 
 

§ 5 
Auszahlung der Entschädigungen 

 
Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pau-
schalentschädigungen werden monatlich im Vo-
raus ausgezahlt. Die übrigen Entschädigungen 
werden nachträglich nach Abrechnung gezahlt. 
 
 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädi-
gungssatzung vom 23.07.2020 außer Kraft. 
 
Holzheim, 18.06.2026 
WZV Glöttgruppe 
 
 
Peter 
Verbandsvorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekanntmachung  

Verbandsversammlung der  

Bayerischen Rieswasserversorgung  

 
Am Mittwoch, 15. Juli 2026, 10.00 Uhr 

 

findet im  

 

Gasthof Krone 

Marktstraße 22, 86657 Bissingen 

 
die Verbandsversammlung der Bayerischen 

Rieswasserversorgung, Oskar-Mayer-Str. 55, 

86720 Nördlingen, statt. 

 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Grußworte 

2. Genehmigung des Protokolls über die Ver-
bandsversammlung am 26.02.2026 

3. Kurzvorstellung der BRW 

4. Bestellung eines Wahlausschusses 

5. Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner 
Stellvertreter 

6. Bestellung der Mitglieder für den Verbands- 
und Werkausschuss und deren Stellvertreter 

7. Bestellung eines örtlichen Prüfungsausschus-
ses 

8. Sonstiges und nachträglich eingegangene Be-
ratungsgegenstände 

 

Nördlingen, 01.07.2026 

Bayerische Rieswasserversorgung 

 
gez. Frank-Markus Merkt 

Verbandsvorsitzender 

 
 
 
 

 

Dillingen a.d.Donau, 02.07.2026 

Markus Müller 

Landrat 


